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5.3 GEWERBLICHE GERÄUSCHIMMISSIONEN 
 
 
Aus den vorgesehenen Festsetzungen der flächenbezogenen Schallleistungs-
pegel im Bebauungsplan „Krebsschere, 9. Änderung“ in Verbindung mit ge-
werblichen Geräuschimmissionen aus Gewerbebetrieben/Gewerbeflächen 
östlich der Gleisanlage errechnen sich für die Wohngebietsflächen die plange-
geben zu berücksichtigenden Geräuschimmissionsbelastungen 
 
zur Tageszeit mit 
 

Lr,T ≅ 51 – 54 dB(A) 
 
und zur Nachtzeit mit 
 

Lr,N 36 – 39 dB(A). 
 
Diese Immissionsanteile werden bei der Berechnung des „maßgeblichen Au-
ßenlärmpegels“ für den passiven Schallschutz berücksichtigt. 
 
Die Berechnungsergebnisse zur Tages- und Nachtzeit unterschreiten die Im-
missionsrichtwerte der TA Lärm von tags 55 dB(A) / nachts 40 dB(A) zur Beur-
teilung gewerblicher Geräuschimmissionen. 
 

  




